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Gewalt in Paarbeziehungen verursache nicht nur grosses Leid, sondern offensichtlich auch hohe Kosten, so war 
im November in den Zeitungen zu lesen. Eine Studie im Auftrag des Bundes beziffert diese auf mindestens 164 
Millionen Franken im Jahr. Dabei handelt es sich aber nur um die tatsächlich getätigten Ausgaben und die 
Produktivitätsverluste. 164 Millionen Franken entsprechen den Ausgaben einer mittelgrossen Schweizer Stadt! 
Und viele Kosten - etwa für betroffene Kinder - konnten wegen fehlender Daten gar nicht erst eingerechnet 
werden. Den grössten Anteil machen laut der Studie mit 49 Millionen Franken die Kosten von Polizei und Justiz 
aus, gefolgt von den Produktivitätsverlusten in der Höhe von 40 Millionen Franken und den Kosten für 
Unterstützungsangebote in der Höhe von 37 Millionen Franken. Häusliche Gewalt ist in der Schweiz ein 
verbreitetes soziales Problem. Mehr als die Hälfte der Tötungsdelikte entfällt auf diesen Bereich. Im Durchschnitt 
wird alle zwei Wochen eine Person getötet, zwei von drei Opfern sind Frauen. Häusliche Gewalt liegt dann vor, 
wenn eine Person in einer bestehenden oder einer aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in 
ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird durch Ausübung und/oder 
Androhung von Gewalt, durch mehrmaliges Belästigen (Stalking), Auflauern oder Nachstellen. 

Der Kanton Basel-Stadt betreibt seit 2003 eine lnterventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Sie hat im 
vergangenen Jahr ein erstes Monitoring publiziert. Hier werden diverse Fragen aufgeworfen: Zusammenarbeit der 
involvierten Abteilungen mit der lnterventionsstelle, Verankerung der Präventionsarbeit; Transparenz der 
Staatsanwaltschaft bezüglich Einstellungen der Strafverfahren: 2011 wurden 80% der Strafverfahren, die unter 
häuslicher Gewalt registriert wurden, eingestellt, was bedeutet, dass der Angeklagte straffrei blieb. Dies ist umso 
erstaunlicher, da ja in Fällen häuslicher Gewalt die Täterschaft in aller Regel bekannt ist, was ein Vergleich mit 
den Einstellungszahlen bei Diebstählen oder Einbrüchen ausschliesst, wo die Täterschaft meist unbekannt ist. 
Die Verfahrenseinstellungen im Jahr 2011 beruhten in weniger als der Hälfte der Fälle auf Anträgen des Opfers 
(Sistierungsantrag gem. StGB 55a). Bei der Mehrheit der Fälle ist somit der Einstellungsgrund nicht ausgewiesen. 

Die Situation soll insbesondere mit einer klaren Gesetzesgrundlage, die alle Massnahmen und Normen zu 
häuslicher Gewalt bündelt, verbessert werden. Dadurch können einerseits die Abläufe gestrafft werden, so dass 
unter anderem auch Kosten reduziert werden können, und das Leid in den Familien gezielter und koordinierter 
reduziert werden kann. Deshalb wird die Regierung von den Motionärinnen und Motionären gebeten, eine 
gesetzliche Grundlage, die hinsichtlich Zweck und Ausrichtung sowie Umsetzung dem Gewaltschutzgesetz 
(GSG) des Kantons Zürichs (2006) anlehnt, auszuarbeiten und dem Grossen Rat vorzulegen. 

- Das Gesetz soll einerseits Schutz, Sicherheit und Unterstützung für Personen, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind, garantieren und regeln. Zudem soll das Gesetz sicherstellen, dass der Kanton eine 
lnterventionsstelle gegen häusliche Gewalt führt, die das Querschnittthema im Auge behält und die die 
interdepartementale und interdisziplinäre Zusammenarbeitet organisiert und fördert. Der Kanton soll 
vorbeugende Massnahmen zur Verminderung von häuslicher Gewalt sowie die Zusammenarbeit der damit 
befassten Stellen regeln und fördern. Dies insbesondere auch im Bereich abhängiger Kinder und 
Jugendlicher. 

- Die kantonale lnterventionsstelle gegen häusliche Gewalt gewährleistet, steuert, koordiniert und überprüft 
die Zusammenarbeit der mit häuslicher Gewalt befassten Behörden und Beratungsstellen. Die 
lnterventionsstelle ist als Expertin (oder als spezialisierte Fachstelle) für häusliche Gewalt im Kanton 
Basel-Stadt für alle Regelungen in diesem Bereich Vernehmlassungspartnerin. Das zuständige 
Departement setzt eine interdepartementale fachübergreifende Arbeitsgruppe ein, welche die Arbeit der 
lnterventionsstelle unterstützt und begleitet. Diese könnte im Gewaltschutzgesetz formuliert werden. 

- Der Kanton sorgt für die fachliche Aus- und Weiterbildung der mit häuslicher Gewalt befassten Behörden 
und Beratungsstellen. Er fördert die regelmässige Information der Bevölkerung zu Fragen der häuslichen 
Gewalt. Er unterstützt die Tätigkeit entsprechender Organisationen, insbesondere für vorbeugende 
Massnahmen zur Verminderung der Gewalt. 
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